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RS VwGH Erkenntnis 2001/09/12
2001/13/0055

 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 12.09.2001

Rechtssatz

Allgemein gehaltene Rechtsausführungen und Hinweise auf verwaltungsgerichtliche Erkenntnisse allein können

ausreichende, auf den konkreten Fall bezogene Sachverhaltsfeststellungen zu den vom Abgabep ichtigen relevierten

rechtserheblichen Fragen nicht ersetzen.

Im RIS seit

20.02.2002

Quelle: Verwaltungsgerichtshof VwGH, http://www.vwgh.gv.at

 2024 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at
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